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Kein Einkommens-

abzug von Baukre-
ditzinsen bei den 

direkten Bundes-
steuern 
 
Was sind Baukreditzinsen? 
Die Aufwendungen für die 
Überbauung einer Liegen-
schaft umfassen neben 
dem Landpreis, den Bau-
kosten, dem Honorar für 
den Architekten und den 
Notar auch gewisse weite-
re mit der Liegenschaft 
verbundenen Kosten, die 
den Wert der Liegenschaft 
mehren. Dazu zählen auch 
die Baukreditzinsen, die 
für ein bestimmtes Bau-
projekt und für die Dauer 
der Arbeiten gewährt wer-
den.  
 
Ein Baukredit unterschei-
det sich vom ordentlichen 
Hypothekarkredit dadurch, 
dass er zur Finanzierung 
eines Neubaus, Umbaus 
oder einer neu zu errich-
tenden Anlage nach Mass-
gabe des Baufortschritts 
gewährt wird. Baukredit-
zinsen sind damit Schuld-
zinsen, welche nicht der 
Erhaltung und Sicherung, 
sondern der Schaffung ei-
ner Einkommensquelle 
bzw. eines Vermögenswer-
tes dienen. Sowohl zivil-
rechtlich als auch steuer-
rechtlich werden sie daher 
zu den aktivierbaren Anla-
gekosten gezählt, jedoch 
nur bis zur Fertigstellung 
der Baute, auch wenn die 

Umwandlung des Baukre-
dits in einen Hypothekar-
kredit zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt.  
 
Das Bundesgericht hat im 
Dezember 2011 bestätigt, 
dass Baukreditzinsen ge-
mäss Bundesgesetz über 
die direkten Bundessteu-
ern nicht als Schuldzin-
sen abzugsfähig sind. Sie 
sind im Gegensatz zu den 
Hypothekarzinsen als Auf-
wendungen für den Erwerb 
oder die Wertvermehrung 
eines Vermögensgegen-
standes zu betrachten.  
Auf kantonaler Ebene 
wird die Frage nach der 
Abziehbarkeit der Baukre-
ditzinsen unterschiedlich 
beantwortet. (Quelle: BGE 
2C_516/2011 vom 28.12. 

2011)  

 

Im Kanton St. Gallen wie 
im Kanton Thurgau z.B. 
sind Baukreditzinsen nicht 
als Schuldzinsen abzugs-
fähig. Im Kanton Zürich 
können die Baukreditzin-
sen bei der Staatssteuer 
abgezogen werden, sofern 
sich die Liegenschaft im 
Privatvermögen befindet. 
Bei der Bundessteuer gel-
ten sie als Anlagekosten. ���� 
 
 

 

Präferenzbehand-

lung bei Nicht-
Anmeldung einer 

Ware ausgeschlos-
sen 
 
Das Bundesverwaltungs-
gericht (BVGer) hat in ei-
nem kürzlich veröffentlich-
ten Urteil entschieden, 
dass eine nachträgliche 
Zollabfertigung zum Präfe-
renzzollansatz ausge-
schlossen ist, wenn die 
fristgemässe ordentliche 
Anmeldung unterlassen 
wurde. In einem solchen 
Fall gilt die Zollanmeldung 
als nicht erfolgt und die 
betroffene Ware muss 
folglich zum Normalansatz 
verzollt werden.  

 

Das Urteil zeigt auf, wel-
cher Stellenwert die for-
mellen Vorgaben des Zoll-
verfahrens und die Selbst-
verantwortung der Betei-
ligten haben. Daraus folgt, 
dass einer detaillierten 
und klaren Organisation 
der Zuständigkeiten und 
Abläufe grosse Bedeutung 
zukommt, denn selbst ein-
malige Fehler können be-
troffene Unternehmen 
teuer zu stehen kommen. 

(Quelle: BVG A6930/2009 

vom 1.9.2011) ���� 
 
 

Digitale Kassenbons 

im Kommen 
 
Apple macht es vor: Der 

Februar 2012 ���� 



Computerhersteller gibt 
den Kunden in seinen Lä-
den nicht mehr die Rech-
nung in die Hand, sondern 
schickt sie ihnen per E-
Mail zu. Weitere Händler 
haben diese Praxis über-
nommen. Der Vorteil die-
ser Rechnungsstellung ist, 
dass so ein direkter Zu-
gang zum Kunden möglich 
ist. ���� 
 

 

 
 
 

Pflegefall in der 

Familie des Mitar-

beiters: ist das Un-
ternehmen vorbe-

reitet? 
 

Zur Geburt des Kindes be-
kommen Mitarbeitende 
vom Unternehmen Blumen 
und Spielzeug. Wenn aber 
zu Hause ein kranker El-
ternteil zu pflegen ist, er-
fährt der Betrieb in der 
Regel erst davon, wenn 
die Last für den betroffe-
nen Mitarbeiter schon zu 
gross geworden ist. Hier 
ist es sinnvoll gegenzu-
steuern und im Interesse 
der Bindung wertvoller 
Mitarbeiter frühzeitig An-
gebote zu machen. 

So sollten Mitarbeitende 
die Gelegenheit haben, 

das Tabuthema angstfrei 
im Unternehmen anzu-
sprechen. Die Personalab-
teilung sollte signalisieren, 
dass sie Ansprechpartner 
ist.  

Zusätzlich hilft es, wenn 
betroffenen Mitarbeitern 
gezeigt wird, dass das Ar-
beitsverhältnis gerne wei-
tergeführt wird und das 
Unternehmen bereit ist, 
die nötigen Anpassungen 
vorzunehmen, z.B. in 
Form von Teilzeitarbeit, 
Sabbatical usw. So werden 
wertvolle Mitarbeiter an 
das Unternehmen ge-
bunden. 

Ist nämlich von Verein-
barkeit von Beruf und Fa-
milie die Rede, wird damit 
zukünftig auch die Fürsor-
ge für Ältere gemeint sein 
– und nicht nur die Kinder-
erziehung.  

Was Pflegefälle für das Un-
ternehmen bedeuten: 

• Fronten wechseln: 
Mitarbeiter werden 
sich zukünftig weitaus 
häufiger um pflegebe-
dürftige Eltern küm-
mern als um Kinder 

• Intensivbetreuung: ist 
nicht, wie bei einem 
Kleinkind, nur die ers-
ten ein bis zwei Jahre 
erforderlich. Bei pfle-
gebedürftigen Ange-
hörigen sind es Zeiten 
von fünf bis acht Jah-
ren. 

• Ein Mitarbeiter, der 
heute noch frei agie-
ren konnte, kann 
schon morgen einen 
Pflegefall zu Hause 
haben. Schlaganfälle 
und andere Ereignisse 
dieses Typs kommen 
ohne Vorwarnung. 

Betroffene sind meistens 
die wichtigsten Mitarbei-
ter: Erfahrene im Alter 

zwischen 45 und 55 Jah-
ren. Es lohnt sich, hier zu 
investieren.  
 
 

 
 

 

Griffigere Mittel ge-

gen unlautere Ge-
schäftsmethoden 
 
Der Bundesrat hat 2011 
beschlossen, das revidierte 
Bundesgesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb 
(UWG) auf den 1. April 
2012 in Kraft zu setzen. 
Die geänderte Verordnung 
über die Bekanntgabe von 
Preisen (PBV) wird gleich-
zeitig in Kraft gesetzt. Die 
Gesetzesänderungen er-
möglichen es, effizienter 
gegen Adressbuchschwin-
del, Schneeballsysteme, 
missbräuchliche allgemei-
ne Geschäftsbedingungen, 
unhaltbare Gewinnver-
sprechungen und unerbe-
tene Telefonanrufe vorzu-
gehen. Zudem wird die 
Preistransparenz verbes-
sert.  

Neu ist es unter anderem 
nötig, bei einem kommer-
ziellen Internetauftritt  

• seine Identität offenzu-
legen 

• einen Kundendienst 
anzugeben 

• und getätigte Bestel-
lungen sofort zu be-
stätigen. 

 



Die Einlösung eines ver-
sprochenen Gewinns darf 
nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass eine 
kostenpflichtige Mehrwert-
Dienstnummer in An-
spruch genommen, eine 
Aufwandsentschädigung 
geleistet, eine Ware oder 
Dienstleistung gekauft 
wird, oder dass an einer 
Verkaufsveranstaltung, 
Werbefahrt oder an einer 
weiteren Verlosung teil-
genommen werden muss. 
Auch die Missachtung ei-
nes Vermerks in einem Te-
lefonbuch, wonach der 
Kunde keine Werbeanrufe 
wünscht, gilt künftig als 
unlauter. (Quelle: Eidg. 

Finanzdept.) ���� 
 
 

 

 

 
Neue Verzollungs-

kosten ab 1. März 
2012 
 
Bei der Einfuhr in die 
Schweiz werden ab einem 
Mehrwertsteuerbetrag von 
fünf Franken bzw. bei 
Zollabgaben ab fünf Fran-
ken Einfuhrabgaben er-
hoben. Wird die Zollabfer-
tigung durch einen Spe-
diteur vorgenommen, wird 
dem Kunden neben den 
normalen Einfuhrabgaben 
(MWST und Zoll) zusätz-
lich eine Zollabfertigungs-
gebühr belastet. Diese fällt 
unabhängig von den nor-
malen Einfuhrabgaben an. 
Bisher waren die Zollabfer-
tigungsgebühren der Post 
je nach Versandkanal sehr 

unterschiedlich. Der Preis-
überwacher hat nun mit 
der Post und ihren Toch-
terfirmen einen günstige-
ren Einheitstarif für Zollab-
fertigungsgebühren ausge-
handelt. Das neue Preis-
modell wird die Verzol-
lungspreise unabhängig 

vom Versandkanal bere-
chnen und stattdessen 
nach dem Herkunftsland 
und dem Warenwert diffe-
renzieren. Die neuen Prei-
se führen zu einer spür-
baren Entlastung insbe-
sondere beim Direktimport 
von tiefpreisigen Gütern 
aus den Nachbarländern. 
Auf www.post.ch finden 
sich weitere Details und 
die Formel für die Be-
rechnung der Abgaben. ���� 
 
 

Begründung eines 
Vorsorgeverhältnis-

ses nach Erreichen 
der Alterslimite 
 
Ein durch einen Selbstän-
digerwerbenden im 68. Al-
tersjahr neu abgeschlos-
sener Vorsorgevertrag der 
Säule 2b ist der freiwill-
ligen individuellen Vorsor-
ge zuzurechnen, die steu-
erlich nicht privilegiert 

ist. 

Der besonderen Vorsorge-
situation von Selbständig-
erwerbenden wird gemäss 
Entscheid des Bundesge-
richts mit der Möglichkeit, 
sich ausschliesslich bei der 
Säule 2b zu versichern 
und daneben auch noch 
einen höheren Abzug bei 
der Säule 3a geltend zu 
machen, genügend Rech-
nung getragen.  

Den Selbstständigerwer-
benden stehe über die bei-
den Möglichkeiten der Vor-
sorge nicht auch noch zu, 
nach Erreichen des gesetz-

lichen bzw. reglementa-
rischen Rentenalters noch 
ein neues Vorsorge-
verhältnis der Säule 2b 
begründen zu können.H 
(Quelle: BGE 2C_189/ 

2010, 2C_190/2010 vom 

10.2.2011) ���� 

 
 

 
 

 
Volle Lohnzahlung 

bei Kündigung bei 
Kurzarbeit 
 

Auch wenn in einem Be-
trieb Kurzarbeit eingeführt 
wurde, kann trotzdem ge-
kündigt werden. Der Ar-
beitgeber muss aber ab 
Beginn der Kündigungsfrist 
- trotz reduzierter Arbeits-
zeit - den vollen Lohn zah-
len. ���� 
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